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Ostpartnerschaften – Ausschreibung  

für Studien- und Forschungsaufenthalte 
 

(Stand: 1. März 2021) 

 

Das DAAD-Programm "Ostpartnerschaften" stärkt und fördert partnerschaftliche Bezie-

hungen zu Hochschulen in Mittelost-, Ost- und Südosteuropa sowie den Ländern des Süd-

kaukasus und Zentralasiens. Die „Ostpartnerschaften“ leisten einen Beitrag zum Ausbau 

der internationalen Beziehungen durch Bildung und Forschung, zur Verbreitung und För-

derung der deutschen Sprache im Ausland und zur Krisen- und Konfliktbewältigung. 

Der Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften schreibt jährlich Stipendien für Studien- 

und Forschungsaufenthalte an den Partnerhochschulen aus, vorzugsweise an den Stand-

orten unserer strategischen Partner: 

 Universität Wroclaw 

 Karls-Universität Prag 

 Technische Universität Wroclaw 

Es können aber auch Mittel für Studien- und Forschungsaufenthalte an folgenden Hoch-

schulen beantragt werden: 

 St. Petersburg State University, Russische Föderation 

 North-Caucasus Federal University (NCFU), Russische Föderation 

 Ufa State Aviation Technical University, Russische Föderation 

 Czech Technical University Prague, Tschechische Republik 

 National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

(KPI), Ukraine. 

 

Welche Aufenthalte werden gefördert? 

Gefördert werden kürzere Studien- und Forschungsaufenthalte, die im Jahr 2021 stattfin-

den. Zweck des Aufenthalts ist die Stärkung bzw. Anbahnung von Kooperationen zwi-

schen (Nachwuchs-)Wissenschaftler:innen der TU Dresden und der Partnerhochschulen 

in Mittel- und Osteuropa. Darüber hinaus können während des Aufenthalts forschungs-

bezogene Arbeiten in Archiven, Universitätsbibliotheken und an universitätsnahen Insti-

tuten durchgeführt werden. 

 

https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/ostpartnerschaften/
https://uni.wroc.pl/en/
https://cuni.cz/UKEN-1.html
https://pwr.edu.pl/en/
https://english.spbu.ru/
http://eng.ncfu.ru/home/
https://www.ugatu.su/en/
https://www.cvut.cz/en
https://kpi.ua/en/
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Wer kann die Förderung erhalten? 

 Studierende, Graduierte, Doktoranden, Wissenschaftler:innen und Hochschulan-

gehörige der TU Dresden für Aufenthalte an den Partnerhochschulen in Mittel- und 

Osteuropa 

 Studierende, Graduierte, Doktoranden, promovierte Assistenten, Dozent:innen, 

Wissenschaftler:innen und Hochschulangehörigen der Partnerhochschulen in Mit-

tel- und Osteuropa für Aufenthalte an der TU Dresden. 

 

Was wird gefördert? 

 Reisekosten für Angehörige der TU Dresden (Studierende, Graduierte, Doktoran-

den, Mitarbeiter:innen der TU Dresden) für An- und Abreise vom Heimatort zur 

ausländischen Gasthochschule 

 Aufenthaltskosten für ausländische Studierende, Graduierte, Doktoranden, 

promovierten Assistenten, Dozent:innen, Wissenschaftler:innen und Hochschulan-

gehörige an der TU Dresden (Pauschalen für Unterkunft und Verpflegung). 

 

Nähere Angaben zu den Konditionen und aktuellen Förderhöchstsätzen erhalten Sie hier. 

Bitte beachten Sie dabei folgende Aktualisierung: Der Tagessatz für ausländische 

Studierende und Graduierte wurde zum 01.08.2020 auf 39 EUR erhöht. 

Damit möglichst viele Maßnahmen gefördert werden können, wird Kurzaufenthalten 

von mind. 5 und max. 14 Tagen der Vorzug gegeben. Längere Aufenthalte können 

ebenfalls beantragt werden, ggf. werden sie aber nicht in vollem Umfang bezuschusst. 

 

Wie kann ich mich bewerben? 

Bitte bewerben Sie sich in deutscher oder englischer Sprache mit: 

 Ihrem Lebenslauf (CV) 

 einer kurzen Darstellung des Vorhabens verknüpft mit der Zielstellung für den For-

schungsaufenthalt 

 einem Unterstützungsschreiben eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaft-

lerin an der jeweiligen Partnerhochschule bzw. der TU Dresden (aus dem Fachge-

biet, in dem das Projekt angesiedelt ist) 

 Angaben zu Dauer und Zeitraum des Aufenthalts. 

Bewerbungsfrist ist der 31. Mai 2021. 

http://resolveuid/f95fb785fe8a4e1a9e39202c9c13dbef


 

3 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung ausschließlich via E-Mail ein an: internationales.gsw@tu-

dresden.de. Der Auswahlprozess findet bereichsintern statt. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf eine Förderung. 

 

Welche besonderen Bedingungen gelten für 2021? 

Aufgrund der Pandemie-Situation in den beteiligten Ländern empfehlen wir, physische 

Aufenthalte erst für die Zeit ab Juli 2021 zu planen. Bitte lesen Sie auch die aktuellen 

Hinweise des DAAD zu ggf. veränderten Förderbedingungen für Stipendiat:innen. 

Falls physische Aufenthalte nicht wie geplant realisiert werden können, besteht über den 

DAAD die Möglichkeit einer virtuellen Durchführung. Dabei können für Stipendiat:innen 

der Partnerhochschulen die Aufenthaltspauschalen übernommen werden. Dies gilt z.B. 

auch für die Teilnahme bzw. Mitwirkung an digitalen Summer Schools und sonstigen 

Veranstaltungen am Bereich GSW der TU Dresden. 

Ein Verschieben bewilligter Mobilitäten wird innerhalb des Jahres 2021 unbürokratisch 

ermöglicht. Bitte informieren Sie uns darüber sobald wie möglich. Eine Übertragung ins 

Jahr 2022 ist leider nicht möglich. 

 

Kontakt für Rückfragen: 

Internationales Büro 

Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften 

Technische Universität Dresden  

E-Mail: internationales.gsw@tu-dresden.de  

mailto:internationales.gsw@tu-dresden.de?subject=Bewerbung%20DAAD-Ostpartnerschaften
mailto:internationales.gsw@tu-dresden.de?subject=Bewerbung%20DAAD-Ostpartnerschaften
https://www.daad.de/de/coronavirus/
https://www.daad.de/de/coronavirus/
https://www.daad.de/de/corona-daad-projektfoerderung/
mailto:internationales.gsw@tu-dresden.de?subject=DAAD%20Ostpartnerschaften

